
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Angebot:
 Das Angebot ist freibleibend.

2. Muster:
 Die Muster sind stets unverbindliche Ansichtsmuster. Alle Analysenangaben sind 

auch bezüglich der Höchst- und Mindestgrenzen nur als ungefähr anzusehen, es 
sei denn, dass bestimmte Eigenschaften besonders garantiert werden.

3. Preis:
 Für die gegenständliche Lieferung gelten Tagespreise. Vorausgegangene 

Preisabsprachen verstehen sich als Tagespreise, amtliche Preiserhöhungen und sol-
che der Vorlieferanten berechtigen den Verkäufer zur Preisänderung. Der Käufer 
bestätigt, dass Vorstehendes bei vorausgegangenen Preisabsprachen im Einzelnen 
ausgehandelt worden ist.

4. Übernahme:
a) Mengen:
 Für die Berechnung ist stets das in der Lieferraffinerie bzw. auf dem Lieferlager 

durch uns festgestellte Gewicht maßgebend. Falls bahnamtliche Abwaage 
gewünscht wird, muss dies rechtzeitig vom Käufer verlangt werden. Die Kosten der 
bahnamtlichen Abwaage gehen zu Lasten des Käufers. Bei Lieferungen aus mit 
geeichten Messvorrichtungen ausgestatteten Tankwagen sind die mittels dieser 
Messvorrichtung durch unsere Organe festgestellten Mengen für die Berechnung 
maßgebend.

b) Beschaffenheit:
 Bei mangelhafter Ware leisten wir im gesetzlichen Rahmen Gewähr.
 Bemängelungen können jedoch nur dann anerkannt werden, wenn den von uns 

autorisierten Personen unverzüglich Gelegenheit gegeben wird, die bemängelte 
Ware samt dem dazugehörigen Behälter zu untersuchen und Proben zu ziehen. 
Proben, die von den Kunden selbst gezogen worden sind, können von uns nicht 
anerkannt werden.

c) Erfüllungsort und Versand der Ware:
 Erfüllungsort und Versand der Ware ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, die 

liefernde Raffinerie oder das Lieferlager.

5. Zahlung:
 Die Zahlung hat, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, bei der Übernahme 

der Ware zu erfolgen. Für alle uns durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlungen 
entstehende Schäden haftet der Käufer in vollem Ausmaße.

 Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins sind wir, unbeschadet aller 
sonstigen uns zustehenden Rechte, berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 8 % 
über dem jeweiligen Diskontsatz der ÖNB, mindestens jedoch 12 % per anno zu 
verrechnen und alle noch aushaftenden Beträge per sofort fällig zu stellen.

 Die vereinbarten Zinssätze basieren auf dem derzeitigen allgemeinen Zinsniveau. 
Bei etwaiger Erhöhung sind wir zu aliquoten Änderungen berechtigt. 

 Außerdem sind wir bei Zahlungsverzug oder bei Vorliegen schlechter 
Vermögensverhältnisse des Käufers, die uns bei Kaufabschluss nicht bekannt waren 
und die unsere Forderungen aus dem Kaufgeschäft gefährden, unbeschadet unse-
rer sonstigen Rechte befugt, vom Vertrag ohne Einräumung einer Nachfrist zurück-
zutreten. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen 
oder sonstiger von uns nicht anerkannter Gegenansprüche des Käufers sind nicht 
statthaft.

 Die Aufrechnung von Gegenforderungen bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

6. Eigentumsvorbehalt:
 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung 

des Kaufpreises vor. Dies gilt auch bei Weitergabe an Dritte. Im Falle des 
Zahlungsverzugs gestattet der Vertragspartner unserem Unternehmen jetzt bereits 
den jederzeitigen Zutritt zum Aufbewahrungsort unserer Eigentumsvorbehaltsware 
zwecks Inventarisierung oder Mitnahme und verzichtet diesbezüglich auf Einreden 
im Sinne der §§ 864a bzw. 879 ABGB.

7. Tankwagen/Gebinde:
 Bei Lieferungen in Tankwagen bzw. Gebinden gelten folgende Bedingungen:
a) Tankwagen:
 Die Entladung der an der Bestimmungsstelle eingetroffenen Tankwagen ist prompt 

durchzuführen bzw. zu ermöglichen. Bei der Abfüllung von Mineralölprodukten in 
Tanks des Käufers trifft den Käufer die Verpflichtung, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechende, in ordnungsgemäßem und gewartetem Zustand befindliche, aus-
reichend gereinigte Behältnisse zur Verfügung zu stellen.

b) Leihgebinde: Fässer, Trommeln usw.
 Die von uns leihweise beigestellten Fässer, Trommeln usw. verbleiben in unserem 

Eigentum und sind sofort nach Entleerung, soweit nichts anderes vereinbart, aber 
längstens innerhalb von 2 Monaten vom Tage der Lieferung an, fracht- und spe-
senfrei, franko Versandort zurückzusenden. Eine Befüllung der Leihgebinde mit 
anderen Produkten ist ausdrücklich untersagt. Für beschädigte  oder in Verlust gera-
tene Leihgebinde, ist uns vom Käufer Schadenersatz nach unserer Wahl entweder 
in natura oder durch Vergütung der Anschaffungskosten neuer, gleichartiger 
Gebinde am Tage des Ersatzes zu leisten, wenn uns die Gebinde nicht innerhalb 
zweier Monate, vom Tage der Lieferung an gerechnet, zurückgestellt werden. 

8. Höhere Gewalt und andere Erfüllungshindernisse:
 Fälle höherer Gewalt entheben uns von der Lieferpflicht. Das gleiche hat für alle 

unvorhergesehenen, von unserem Willen unabhängigen Störungen und 
Erschwerungen der Liefermöglichkeit, wie Betriebsstörungen aller Art, 
Rohstoffmangel und behördliche Maßnahmen, welcher Art immer, zu gelten. 
Hierzu zählt insbesondere auch der gänzliche oder teilweise Ausfall von 
Lieferungen seitens einer bestehenden oder von uns in Aussicht genommenen 
Bezugsquelle.

 Bei Eintritt von höherer Gewalt oder anderer im Vorstehenden genannten 
Umstände, insbesondere auch bei gänzlichem oder teilweisem Ausfall von 
Lieferungen von unseren Bezugsquellen, sind wir nicht verpflichtet, die Eindeckung 
mit der vertragsgegenständlichen Ware oder mit Rohöl bei fremden Bezugsquellen 
vorzunehmen. In solchen Fällen werden wir auch berechtigt sein, die uns zur 
Verfügung stehenden Warenmengen unter entsprechender Kürzung der einzelnen 
Lieferungsansprüche unserer Abnehmer nach unserem Gutdünken auf diese aufzu-
teilen.

9. Gewährleistung und Haftung:
 Insoweit nicht zwingende Bestimmungen für Verbraucher entgegenstehen (KSchG) 

beträgt die Gewährleistungsfrist für Unternehmer 6 Monate. Ist der Käufer 
Unternehmer, hat er die Mangelhaftigkeit der Ware sowie unser Verschulden bei 
der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen zu beweisen. Mängel müs-
sen bei Übernahme der Ware unverzüglich, spätestens binnen 8 Tagen bean-
standet werden. 

 Wir haben das Recht zur sofortigen Nachprüfung (Probenahme) nach den jeweils 
gültigen Regeln der Technik. Die Kosten einer allenfalls erforderlichen gesonderten 
Prüfung trägt der Vertragsteil zu dessen Nachteil sie ausfällt. Im Falle begründeter 
und rechtzeitiger Beanstandung sind wir verpflichtet, die mangelhafte Ware oder 
Leistung auszutauschen bzw. zu verbessern. Darüber hinausgehende 
Gewährleistungsansprüche sowie Schadenersatzansprüche für leicht fahrlässiges 
Verschulden sind ausgeschlossen.

10. Gerichtsstand:
 Für Streitigkeiten aus dem gegenständlichen Liefergeschäft gilt die Zuständigkeit 

des sachlich zuständigen Gerichtes in Graz als vereinbart.

11. Gültigkeit der Lieferbedingungen:
 Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen behalten Gültigkeit, auch wenn auf der 

Bestellung des Käufers andere Bedingungen angegeben sein sollten, es sei denn, 
dass diese Bedingungen von uns schriftlich anerkannt worden sind.

12. Kreditschutzverband:
 Wir sind berechtigt, allfälliges negatives Zahlungsverhalten des Käufers an 

Kreditschutzverbände weiterzuleiten.

1.	 Geltungsbereich:
a)	 Für alle Lieferungen und Leistungen von Energie Direct MineralölhandelsgesmbH gelten ausschließlich 

die nachfolgenden Geschäftsbedingungen, und zwar in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gültigen Fassung. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kun-
den sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Mit Auftragserteilung bzw Abgabe 
der Bestellung an Energie Direct MineralölhandelsgesmbH, spätestens mit Annahme unserer Lieferung, 
gelten unsere Geschäftsbedingungen vom Kunden als angenommen.

b)	 Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht akzeptiert, sofern nicht ausdrücklich schrift-
lich anderes vereinbart wird. Eines besonderen Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch uns bedarf 
es nicht.

c)	 Erklärungen von Mitarbeitern binden uns nur, wenn diese von vertretungsbefugten Organen schriftlich 
bestätigt werden.

2.	 Erklärungen an unser Unternehmen/Anbote:
a)	 Wir empfehlen zur leichteren Beweisbarkeit die Schriftform (eine Übermittlung via Telefax oder sonst 

elektronisch ist zulässig). Sämtliche Erklärungen sind dem Kunden gegenüber schriftlich an die zuletzt 
bekannt gegebene Anschrift zu richten, und gelten als zugegangen, auch wenn der Kunde dem Unter-
nehmen eine Änderung seiner Anschrift nicht bekannt gegeben hat.

b)	 Alle Warenangebote und Informationen zu Warenangeboten sind hinsichtlich der Bereitstellung bzw. 
Verfügbarkeit der Ware stets freibleibend und unverbindlich.

3.	 Preis:
	 Als Preis wird der jeweils am Tag der Bestellung geltende Tagespreis je Liter Heizöl/Treibstoff verein-

bart; dieser entspricht dem Nettoverkaufspreis des Unternehmens am Tag der Bestellung zuzüglich 
MÖSt. und USt. Dieser Preis kann sich täglich ändern und wird bei der Bestellung vereinbart. Dazu 
kommt bei Heizöllieferungen eine Abfüllpauschale in Höhe von derzeit Euro 35,-- (brutto) pro Liefe-
rung. Die Mindestbestellmenge beträgt 1.000 Liter je Bestellung.

4.	 Lieferung:
a)	 Die Lieferungen erfolgen nach Vereinbarung innerhalb angemessener Frist. Der Kunde hat dafür zu sor-

gen, dass die Zufahrt mit den üblichen Tankwagen bis zum Lieferort und die Befüllung des Tanks möglich 
sind. Sollte die Lieferung mangels Zufahrtsmöglichkeit oder mangels Möglichkeit, den Tank zu befüllen, 
erschwert oder unmöglich sein, hat der Kunde für die entstandenen Mehrkosten ein zustehen.

b)	 Befindet sich das Unternehmen in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten, wenn er 
dem Unternehmen schriftlich eine Nachfrist von zumindest vierzehn Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos 
verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausge-
schlossen, sofern der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch das Unter-nehmen bzw. durch 
beauftragte Dritte verschuldet worden ist. Der Ersatz von entgangenem Gewinn und sonstiger reiner 
Vermögensschäden ist ausgeschlossen. 

c)	 Bei Ereignissen höherer Gewalt und anderen unvorhersehbaren, mit zumutbaren Mitteln nicht abwendbaren 
Ereignissen, wie Streiks, Betriebs- oder Verkehrsstörungen und hoheitlichen Verfügungen (dies auch bei Sub-
lieferanten), ruhen die Liefer- und Abnahmeverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des Hindernisses. 

5.	 Zahlung:
	 Die Zahlung hat, soweit nichts anderes vereinbart worden ist, bei der Übernahme der Ware zu erfolgen. 

Im Verzugsfall sind wir berechtigt Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank, mindestens jedoch 12 % per anno zu verrechnen und alle noch aushaf-
tenden Beträge fällig zu stellen. Wir sind bei Zahlungsverzug oder bei Vorliegen schlechter Vermögens-
verhältnisse des Käufers, die uns bei Kaufabschluss nicht bekannt waren und die unsere Forderungen aus 
dem Kaufgeschäft gefährden, unbeschadet unserer sonstigen Rechte befugt, vom Vertrag ohne Einräumung 
einer Nachfrist zurückzutreten. Nur für Nichtverbraucher: Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen Ge-
währleistungsansprüchen oder sonstiger von uns nicht anerkannter Gegenansprüche des Käufers sind nicht 
statthaft. Die Aufrechnung von Gegenforderungen bedarf unserer schriftlichen Zustimmung mit Ausnahme 
gerichtlich festgestellter Forderungen. Weiters ist der Kunde verpflichtet, dem Unternehmen die entstehen-
den Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu 
ersetzen. Dies umfasst iSd § 1333 ABGB die Kosten von Mahnschreiben, sowie eines Mahnschreibens 
eines mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts nach den entsprechenden Gebührenordnungen.
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden: Ausdrücklich bestätigen Sie mit 
Unterfertigung dieses Schreibens, dass die Lieferungen unseres Unternehmens für die Fortführung des 

Unternehmens im Insolvenzfall nicht notwendig sind und sohin der Vertrag im Insolvenzfall des Kunden 
aufgelöst wird. Für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und des Fortbestandes dieses 
Vertrages ist der Masseverwalter verpflichtet die erfolgenden Bestellungen im voraus zu bezahlen. Wir 
sind in Abänderung der Zahlungsbedingungen erst nach auf unserem Bankkonto eingegangener Zah-
lung zur Lieferung verpflichtet. Darüber hinaus ist der Masseverwalter zur Besicherung der Lieferungen 
verpflichtet, zur Absicherung etwa gegen einen Zahlungsausfall infolge Masseunzulänglichkeit bei 
nachträglicher Verrechnung der sich ergebenden Abrechnungsdifferenzen aus der Zugrundelegung 
eines Durchschnittspreises wie oben, eine Kaution in Höhe eines halben durchschnittlichen Monatsbe-
darfs (berechnet auf Basis der abgelaufenen letzten drei Monate) bei uns auf unserem Bankkonto zu 
erlegen. Bis zum Erlag dieser Kaution sind wir nicht zur Lieferung verpflichtet.

6.	 Eigentumsvorbehalt:

	 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises 
vor. Dies gilt auch bei Weitergabe an Dritte. Im Falle des Zahlungsverzugs gestattet der Vertragspart-
ner unserem Unternehmen jetzt bereits den jederzeitigen Zutritt zum Aufbewahrungsort unserer Eigen-
tumsvorbehaltsware zwecks Inventarisierung oder Mitnahme. Das Unternehmen ist berechtigt, die sich 
noch im Tank des Kunden befindlichen Heizöle und Treibstoffe einzuziehen und den Gegenwert ab-
züglich der Manipulationskosten mit dem offenen Saldo zu verrechnen. Der Kunde ist bei objektivem 	
Zahlungsverzug nicht berechtigt, weiteres Heizöl/Treibstoff zu verbrauchen.

7.	 Gewährleistung und Haftung:

a)	 Bei mangelhafter Ware leisten wir im gesetzlichen Rahmen Gewähr. Bemängelungen können jedoch nur 
dann anerkannt werden, wenn den von uns autorisierten Personen unverzüglich Gelegenheit gegeben 
wird, die bemängelte Ware samt dem dazugehörigen Behälter zu untersuchen und Proben zu ziehen. 
Proben, die von den Kunden selbst gezogen worden sind, können von uns nicht anerkannt werden.

b)	 Eine Haftung des Unternehmens für Schäden des Kunden, gleichgültig ob es sich um unmittelbare 
oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Mangelfolgeschäden handelt, ist in Fällen leichter 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der Mitarbeiter, gesetzlichen 
Vertreter und Beauftragten des Unternehmens. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Personenschäden 
und ebenso nicht im Falle einer Ersatzpflicht nach dem PHG. Allfällige Regressforderungen von Kunden 
oder Dritten gegenüber dem Unternehmen aus dem Titel „Produkthaftung“ gemäß PHG sind ausgeschlos-
sen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler vom Unternehmen verursacht und 
zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

c)	 Der Kunde hat die für den Umgang mit Heizöl und Treibstoffen maßgebenden Vorschriften sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Insbesondere ist der Kunde verpflich-
tet, die Tankanlagen regelmäßig einer Tankinspektion zu unterziehen und die Tankanlage nach dem 	
jeweiligen Stand der Technik zu erneuern, allenfalls auszutauschen. Sollte die Tankanlage nicht mehr 
den Regeln der Technik entsprechen, erfolgt die Betankung ausschließlich auf Risiko der Kunden, allfällige 
Ansprüche aufgrund leichter Fahrlässigkeit werden ausgeschlossen.

8.	 Gerichtsstand, anwendbares Recht:

	 Sofern der Partner nicht Verbraucher i.S.d. KSchG ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis das sachlich zuständige 	
Gericht in Graz. Trotzdem  sind wir berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu kla-
gen. Der Vertrag unterliegt dem österreichischen materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

9.	 Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG (Haustürgeschäft) und § 5 e KSchG (Fernabsatzvertrag):

a)	 Der Kunde kann nach § 3 KSchG eine Woche nach Erhalt der Durchschrift des vom Unternehmen 
firmenmäßig unterzeichneten Vertrages von seinem Vertragsantrag bzw. vom Vertrag zurückzutreten. Der 
Rücktritt bedarf der Schriftform. Die Erklärung ist rechtzeitig, wenn sie innerhalb einer Woche nach Erhalt 
der Durchschrift abgesendet wird.

b)	Der Kunde kann nach §  5 e KSchG eine Woche nach Erhalt der Durchschrift des vom Unter-
nehmen firmenmäßig unterzeichneten Vertrages von seinem Vertragsantrag bzw. vom Vertrag 
zurückzutreten. Aus Beweissicherungsgründen rät das Unternehmen zur Abgabe dieser Erklä-
rung in Schriftform analog §  3 Abs 4, 1. Satz KSchG. Die Erklärung ist rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb einer Woche nach Erhalt der Durchschrift abgesendet wird. Der Kunde hat kein Rücktritts-
recht, wenn mit der Ausführung der Dienstleistungen dem Verbraucher gegenüber vereinbarungs-	
gemäß innerhalb von 7 Werktagen, wobei Samstage nicht als Werktage zählen, begonnen wird 	
(§ 5 f Z 1 KSchG).

Diese Geschäftsbedingungen sind für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmern konzipiert. Sofern ein Verbrauchergeschäft iSd § 1 KSchG vorliegt, gelten 
die Vertragspunkte mit den jeweiligen Sonderbestimmungen für Verbraucher; sonst die zwingenden Bestimmungen des 1. Hauptstückes d. KSchG.
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